
 

Grüne Infrastruktur – was die EU plant und 

der BUND macht 

 
 



Der Blick auf Europa 



Zerschneidung in der EU 

 

 

 



 Biotopverbund ?  



Und die Folgen… 



Das Erbe der Vielfalt? 



 















 Biotopverbund ?  



Der Plan: Grüne Infrastruktur 



Die EU führt zusammen 



Das Rückgrat:  



Die Werkzeuge 

 



Raumordnungs- und Bundesnaturschutzgesetz 

§ 22 – 33 

Schutzgebiete 

§1  Schutzzwecke 

§ 8 – 12  

Landschaftsplanung 

§ 13 – 19  

Eingriffsregelung 

§ 20 – 21 

Biotopverbund § 37 – 47  

Artenschutz 



NABU/M. Bathen 

Natura 2000 und andere Schutzgebiete 



Bundesprogramm Wiedervernetzung 

 



Grüne Infrastruktur in der Stadt 

•

•





Was Grüne Infrastruktur nicht werden darf… 

•

•



Was braucht es? 



Finanz-Realität im Naturschutz 
Bsp. Bayern 





Was macht der BUND? 

 



• Gemeinsam in Brüssel, Berlin und den 

Wahlkreisen: 

 

• Natura 2000 retten 

 

• Biotopverbund in Raum- und 

Flächnennutzungsplanung verankern 

 

• Finanzierung einfordern: Öffentliches Geld für 

öffentliche Leistung! (Regional- und Agrarförderung, 

Life +, Subventionsumbau) 

  

Politisch aktiv! 



Natura 2000 bewahren! 









Was macht der BUND 
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Netz der BUND Netze 



Was macht der BUND 

•
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Was macht der BUND 



Das Grüne Band  

– ein Modell für den 

länderübergreifenden 

Biotopverbund 

  

 

 







Das Grüne Band ein Modell ?  









Das Grüne Band ein Modell ?  



...zur Lebenslinie  Kein gesetzlich bzw. finanziell verbindlicher Masterplan 
Probleme und Konsequenzen für das Grüne Band (GB) 

 Bundesländer v.a. verantwortlich für Umsetzung Naturschutz – Hindernis für 

länderübergreifende, bundesweite Projekte wie das GB.  

 

 Fast alle Schutzgebiete entlang des GB entstanden unkoordiniert in den 

frühen 1990er Jahren durch Initiativen einzelner Bundesländern und oft 

nahezu zufällig durch Engagement lokaler Naturschutzbehörden / Verbände.  

 

 Es dauerte nach 1989 zwölf Jahre bis eine bundesweite Gesamterfassung des 

gesamten GB 2001 erfolgte. 10 Jahre zu spät.  

 

 Die Idee des länderübergreifenden Biotopverbundes kam erst 2002 in das 

Bundesnaturschutzgesetz. 

 

 Es dauerte 14 Jahre (1996 – 2010) bis für den Privatbesitz im GB eine Lösung 

gefunden wurde. Heute sind (nur) 50% des GB in öffentlichem Besitz mit der 

Zielbestimmung Naturschutz. 

 

 Nur zwei Drittel des GB haben gesetzlichen Schutzstatus und 13 % der Fläche 

sind degradiert v.a. wegen Intenivlandwirtschaft. Ein Vierteljahrhundert nach 

Grenzöffnung sollen Modellprojekte einige dieser Lücken schließen.  
 

 



...zur Lebenslinie  Wo stehen wir? 

Schutzstatus Grünes 

Band Deutschland  

(NSG, NP, Natura2000) 

Schutzstatus Grünes Band Deutschland

 72%

 28%
Schutz

ohne Schutz



Zukunftsaufgabe: Lückenschluß  

im Grünen Band  

 

 

Brochthausen (Niedersachsen) / 

Zwinge (Thüringen)  

Äcker sind oft auch auf 

Bundesbesitz 

Nach Übertragung an die 

Länder: Rückumwandlung 

in Biotopflächen! 

Ca. 33% in Privatbesitz: 

ökologisch orientierte 

Flurneuordnungs-

verfahren notwendig! 



 

Deutschlands einziger 

länderübergreifender Biotopverbund 

braucht dauerhaft wirksame Schutzform: 

 

“Nationales Naturmonument” 

 

BNatSchG 2009, § 24 (4):  

“aus kulturhistorischen Gründen”  

Obersuhl (Hessen) / 

Untersuhl (Thüringen)  



Undenkbar ohne: 

hoheitlichen Naturschutz  !   



Der BUND fordert: 









Biotop-
verbund! 



Was macht der BUND 

mailto:Mark.Hörstermann@bund.net
mailto:Magnus.Wessel@bund.net

